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Gesetz
über die allgemeine Wehrpflicht. 

(Wehrpflichtgesetz)

Vom 24. Januar 1962

Zur Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit der Deut
schen Demokratischen Republik beschließt die Volks
kammer auf der Grundlage der Artikel 5 und 112 der 
Verfassung das folgende Gesetz:

E r s t e r  A b s c h n i t t
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Allgemeine Wehrpflicht

(1) Zur Erfüllung der ehrenvollen nationalen Pflicht, 
das Vaterland und die Errungenschaften der Werktäti
gen zu schützen, wird entsprechend dem Willen und 
der Entschlossenheit der Bürger der Deutschen Demo
kratischen Republik zur Verteidigung der sozialistischen 
Heimat die allgemeine Wehrpflicht eingeführt.

(2) Das Recht, den Dienst in der Nationalen Volks
armee freiwillig abzuleisten, bleibt unberührt. Die 
Vorschriften dieses Gesetzes finden entsprechende An
wendung, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen eine 
andere Regelung vorsehen.

§ 2
Inhalt der allgemeinen Wehrpflicht

Die allgemeine Wehrpflicht umfaßt die Verpflichtung,
a) sich zur Erfassung zu melden,
t>) zur Musterung und Diensttauglichkeitsuntersuchung 

zu erscheinen,
c) den Wehrdienst als aktiven Wehrdienst und Reser

vistenwehrdienst in der Nationalen Volksarmee ab
zuleisten,

d) Veränderungen zur Person mitzuteilen.

§ 3
Wehrpflichtige Bürger

(1) Die Wehrpflicht erstreckt sich auf die männlichen 
Bürger der Deutschen Demokratischen Republik vom 
18. bis zum vollendeten 50. Lebensjahr. Bei Offizieren 
endet sie mit der Vollendung des 60. Lebensjahres.

(2) Im Verteidigungszustand unterliegen der Wehr
pflicht alle männlichen Bürger der Deutschen Demokra
tischen Republik vom 18. bis zum vollendeten 60. Le
bensjahr.

(3) Staatenlose, die ihren Wohnsitz in der Deutschen 
Demokratischen Republik haben, können auf Anord
nung des Nationalen Verteidigungsrates der Deut
schen Demokratischen Republik in die Wehrpflicht ein
bezogen werden.

§ 4
Meldung der im Ausland lebenden Wehrpflichtigen 

in den Auslandsvertretungen der 
Deutschen Demokratischen Republik

(1) Im Ausland lebende Wehrpflichtige haben den 
Aufforderungen, die ihre Wehrpflicht betreffen, durch 
Meldung in den diplomatischen oder konsularischen 
oder sonstigen von der Regierung der Deutschen Demo
kratischen Republik bevollmächtigten Vertretungen 
(nachfolgend Auslandsvertretungen genannt) Folge zu 
leisten. Sie haben die ihnen erteilten Weisungen zu be
folgen.

(2) Die hierzu notwendigen Anordnungen erläßt der
Minister für Nationale Verteidigung im Einvernehmen 
mit dem Minister für Auswärtige Angelegenheiten.

§ 5
Mitteilungspflicht über Veränderungen zur Person

(1) Wehrpflichtige, die erfaßt sind, haben unverzüglich 
über die Änderung ihres Wohnsitzes öder die Absicht, 
ihren Aufenthaltsort für länger als zwei Monate zu 
wechseln bzw. ins Ausland zu reisen, dem zuständigen 
Wehrkreiskommando persönlich Mitteilung zu machen.

Änderungen des Namens, des Familienstandes, der 
Arbeitsstelle, des Berufes, der Ausbildung oder ärztlich 
festgestellte schwere körperliche oder andere schwere 
gesundheitliche Beeinträchtigungen sind unverzüglich 
dem Wehrkreiskommando schriftlich mitzuteilen.

(2) Im Ausland lebende, erfaßte Wehrpflichtige haben 
solche Veränderungen den zuständigen Auslandsver
tretungen zu melden.

(3) Das Wehrkreiskommando kann das persönliche Er
scheinen des Wehrpflichtigen anordnen, wenn es zur 
Berichtigung der Wehrkartei erforderlich ist.

§ 6
Mitteilungspflicht 

der Justizorgane und der Staatsanwaltschaft
Die Organe der Justiz und der Staatsanwaltschaft 

haben die Verurteilung eines Wehrpflichtigen in einer 
Strafsache, die Strafvollstreckung und die Straftilgung 
dem Wehrkreiskommando mitzuteilen.

§ 7
Rechte und Pflichten der Angehörigen der 

Nationalen Volksarmee
(1) Die einberufenen Wehrpflichtigen leisten den Fah

neneid.
(2) Durch die Einberufung zum Wehrdienst werden 

die für die Bürger der Deutschen Demokratischen Repu- 
plik geltenden Grundrechte nur im Rahmen dieses Ge
setzes und anderer gesetzlicher Bestimmungen über den 
Wehrdienst eingeschränkt.

(3) Die Angehörigen der Nationalen Volksarmee haben 
ständig die Kampfkraft der Nationalen Volksarmee zu 
stärken, Befehle und Dienstvorschriften strikt einzuhal
ten und militärische Geheimnisse auch nach dem Aus
scheiden aus dem Wehrdienst zu wahren und die Ge
bote der sozialistischen Moral und Ethik zu beachten.

(4) Die Angehörigen der Nationalen Volksarmee ha
ben Anspruch auf medizinische, materielle und kultu
relle Betreuung nach den für die Nationale Volksarmee 
geltenden Bestimmungen.

(5) Die einberufenen Wehrpflichtigen erhalten Wehr
sold; längerdienende und ständige Kader erhalten 
Dienstbezüge.

Die materielle Versorgung und soziale Betreuung der 
Unterhaltsberechtigten wird gewährleistet.

Nach dem ehrenhaften Ausscheiden aus dem aktiven 
Wehrdienst sind den entlassenen Wehrpflichtigen be
vorzugt Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten zuzu
weisen.

Näheres wird durch den Ministerrat der Deutsch^ 
Demokratischen Republik bestimmt.


